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Auf einen Blick (Management Summary) 

Wie bereits in den Vorjahren festgehalten, entwickelt sich die Gemeinde Leissigen stark. Der Ge-
meinderat hat die innovativen aber auch dringenden Investitionsprojekte mit seiner Finanzstrategie 
abgestimmt. 
 
Das Budget 2025 ist mit einer Steueranlage von 1.90 Einheiten für die natürlichen und juristischen 
Personen berechnet worden. 
 
Aufgrund der Bautätigkeit darf in der Gemeinde Leissigen noch bis Ende 2026 mit einem überdurch-
schnittlichen Wachstum an Bevölkerung bis ins Jahr 2026 gerechnet werden. Diese Entwicklung 
trägt zu besseren Steuereinnahmen bei. Zudem sind die aperiodischen Steuereinnahmen wiederum 
aufgrund der letzten drei Jahresabschlüsse positiv budgetiert worden. Mit der Genehmigung des 
Reglements für die Spezialfinanzierung Generationenwerk ZöN E an der Gemeindeversammlung 
vom 24. November 2023 werden jährlich fix CHF 180'000.- in den Fonds eingelegt. Sobald die Ab-
schreibungen aus dem Generationenwerk ZöN E erfolgen, werden diese Erfolgsrechnungen um die 
Entnahmen entlastet. 
 
Die Schweizer Wirtschaft 2024 wächst weiterhin unterdurchschnittlich. Der Dienstleistungssektor 
konnte etwas zulegen, während der Industriesektor stagniert. Gestützt auf die gute Lage am Arbeits-
markt wuchs der private Konsum im 1. Quartal 2024 weiter. Geopolitische Risiken bleiben insbeson-
dere mit den bewaffneten Konflikten im Nahen Osten und in der Ukraine bestehen. Damit einherge-
hen könnten starke Anstiege von Rohstoffpreisen und Transportkosten mit entsprechenden Rück-
wirkungen auf die Inflation. 
 
Das Budget 2025 weist trotz vorsichtig optimistischen Prognosen im Steuerertrag einen Aufwand-
überschuss im allgemeinen Haushalt im Umfang von CHF 89'648.40 aus. Werden die Abschlüsse 
der spezialfinanzierten Bereiche mitberücksichtigt, fällt im Gesamthaushalt ein Aufwandüberschuss 
von CHF 123'527.40 an. 
 
Das Wichtigste in Kürze 
- Trotz der sehr guten Rechnungsergebnisse der letzten Jahre muss die Steueranlage auf 1.90 

für natürliche und juristische Personen belassen werden. 
- Aufgrund der Finanzplanung und unter Berücksichtigung des Bevölkerungswachstums und 

der wirtschaftlichen Lage kann beim Steuerertrag mit einem Mehrertrag gegenüber dem Steu-
erertrag 2023 gerechnet werden. Die Lastenverteilungen Sozialhilfe, Ergänzungsleistungen, 
Familienzulage für Nichterwerbstätige, öffentlicher Verkehr und neue Aufgabenteilung neh-
men um rund CHF 103'580.- zu. 

- Aus dem Finanzausgleich kann mit einem Ertrag von CHF 174'000.- gerechnet werden. 
- Trotz einer Klassenschliessung auf der Stufe Kindergarten nehmen die Kostenbeteiligungen 

an den Lehrerbesoldungen noch um CHF 5'160.- zu. 
- Keine Entnahme aus der politischen Reserve. 
- Die Abschreibungen nehmen gegenüber dem Vorjahresbudget um CHF 50'295.- zu. 
- Der gesamte Sach- und Betriebsaufwand nimmt gegenüber dem Budget 2024 um 2.72% be-

ziehungsweise um CHF 33'041.90 zu. 
- Die IT-Erneuerung führt zu tieferen wiederkehrenden Kosten von rund minus CHF 17'000.-. 
- Die Schulsozialarbeit wird an der Schule Leissigen als dreijährige Pilotphase eingeführt. Der 

jährliche Aufwand beläuft sich auf CHF 17'000.-. 
- Der Aufwand für die Aushilfe und Zusammenarbeit mit dem Forstbetrieb Thunersee-Süd 

wurde im Budget 2025 im Betrag von CHF 60'000.- eingestellt. Dies hat zur Folge, dass in den 
Aufwandkonten für Wanderwege, Neophyten etc. kein Betrag mehr budgetiert wird, der Auf-
wand allerdings im Rahmen der internen Verrechnungen der Funktion belastet/gutgeschrieben 
wird. 
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- Das Unwetter vom 12. August 2024 hat Schäden am Gemeindestrassennetz verursacht. Der 
ordentliche Unterhalt 2024 wurde zurückgestellt und der budgetierte Kredit 2024 für die In-
standstellung der beschädigten Strassen eingesetzt. Der ordentliche Strassenunterhalt ver-
schiebt sich ins Jahr 2025. 

- Aufgrund der geplanten Investitionen inkl. Spezialfinanzierungen resultiert für den Gesamt-
haushalt ein Finanzierungsfehlbetrag von CHF 870'152.40. Das heisst, die geplanten Investi-
tionen können nur mit neuen Fremdmitteln finanziert werden. 

 
Steuern 
Die Prognosen I bis III 2024 sowie die Hochrechnung der zweiten Steuerrate zeigen, dass die ver-
anschlagten Einkommenssteuern im aktuellen Budget vermutlich erreicht werden können. Ein Teil 
des im Budgetjahr 2024 erwarteten Bevölkerungswachstums verschiebt sich mit den aktuellen 
Kenntnissen ins Jahr 2025. 
 

 
 
Hingegen steht bei den Vermögenssteuern eine solche Tendenz noch aus. 
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Seit dem Steuerjahr 2021 gibt es eine separate Steueranlage für natürliche und für juristische Per-
sonen. Für das Budget 2025 beantragt der Gemeinderat den gleich hohen Steuersatz für die natür-
lichen sowie juristischen Personen. 
 
Der Gemeinderat ist bestrebt, gemäss seinem Motto: "Leissigen – deheime zwüsche Bärg u See, 
was wosch no meh" seine Legislaturziele sichtbar umzusetzen. 
 
Wie bereits festgehalten, setzt dies voraus, dass die Mittel dafür vorhanden sind. Das erarbeitete 
Mehrjahresinvestitionsprogramm ist ambitioniert. 
 
Die Berechnungen ergeben, dass weder eine Einlage noch eine Entnahme aus der finanzpolitischen 
Reserve getätigt werden muss. Der aktuelle Bilanzüberschuss (Eigenkapital) lässt zu, dass das Fi-
nanzhaushaltsgleichgewicht mittelfristig gehalten werden kann. 
 
 
Rechnungslegungsgrundsätze Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2) 

Allgemeines 

Das Budget 2025 wurde nach dem neuen Harmonisierten Rechnungslegungsmodell HRM2, ge-
mäss Art. 70 des Gemeindegesetzes (GG, [BSG 170.11]), erstellt. 
 
Abschreibungen 

Bestehendes Verwaltungsvermögen (Übergangsbestimmungen Art. T2-4 Abs. 1 GV) 

Das am 1. Januar 2016 bestehende Verwaltungsvermögen wurde zu den Buchwerten ins HRM2 
übernommen: 

- Das bestehende Verwaltungsvermögen von CHF 1'620'333.20 wird innert 16 Jahren, das 
heisst ab dem Rechnungsjahr 2016 bis und mit Rechnungsjahr 2031, linear abgeschrieben. 

- Dies ergibt einen jährlichen Abschreibungssatz von 6.25% oder CHF 101'270.80. 
 
Sonderfälle Verwaltungsvermögen (Übergangsbestimmungen Art. T2-4 Abs. 2 GV) 

Das Verwaltungsvermögen in den Bereichen Wasser und Abwasser war per 1. Januar 2016 total 
abgeschrieben. Per 31. Dezember 2022 wurde die Abwasserentsorgung vollständig dem Gemein-
deverband Abwasser Region Interlaken übertragen. 

 

Verwaltungsvermögen mit Ausnahmebewilligungen Abschreibungen: 

- Die Verfügungen gemäss bisherigem Recht, welche im Zeitpunkt der Einführung von HRM2 
noch nicht abgelaufen sind, gelten weiter: 

Die Abschreibungen des Verwaltungsvermögens in der Spezialfinanzierung Bootshafen un-
terliegen einer verfügten Ausnahmebewilligung durch das Amt für Gemeinden und Raumord-
nung vom 27. Februar 2013. Per 1. Januar 2016 beträgt das Verwaltungsvermögen in der 
Spezialfinanzierung Bootshafen CHF 670‘653.75 und wird innert 35 Jahren linear abgeschrie-
ben. Dies ergibt einen jährlichen Abschreibungsbetrag von CHF 19‘161.55. 

 
Neues Verwaltungsvermögen 

Auf neuen Vermögenswerten, das heisst, nach Einführung von HRM2, werden die planmässigen 
Abschreibungen nach Anlagekategorien und Nutzungsdauer (Anhang 2 GV) berechnet. Die Ab-
schreibungen erfolgen linear nach Nutzungsdauer. 
 
Zusätzliche Abschreibungen (Art. 84 GV) 
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Zusätzliche Abschreibungen betreffen nur den allgemeinen Haushalt und werden vorgenommen, 
wenn im Rechnungsjahr 
a) in der Erfolgsrechnung ein Ertragsüberschuss ausgewiesen wird und 
b) die ordentlichen Abschreibungen kleiner als die Nettoinvestitionen sind. 
 
Zusätzliche Abschreibungen werden aufgelöst, wenn im Rechnungsjahr 
a) in der Erfolgsrechnung ein Aufwandüberschuss ausgewiesen wird und 
b) das Verhältnis zwischen Bilanzüberschuss und Summe der Steuereinnahmen und Zahlun-

gen aus oder an den Finanzausgleich unter einen bestimmten Wert fällt (Bilanzüberschuss-
quotient (BÜQ) < 30%). 

 
Die Gemeinde Leissigen weist im Budget 2025 einen Aufwandüberschuss im allgemeinen Haushalt 
von CHF 89'648.40 und einen BÜQ von 32.68% aus. Die Voraussetzung für die Auflösung von zu-
sätzlichen Abschreibungen ist deshalb nicht gegeben. 
 
Investitionsrechnung / Aktivierungsgrenze 

Der Gemeinderat belastet einzelne Investitionen bis zum Betrag von CHF 10‘000.- (maximal bis zur 
Aktivierungsgrenze gemäss Art. 79a GV) der Erfolgsrechnung. Er verfolgt dabei eine konstante Pra-
xis. 
 
 
Erläuterungen 

Ansätze 

Dem Budget 2025 liegen folgende Ansätze zu Grunde: 
 
a) Steueransätze (Teil des Antrags des Gemeinderats) 
 
Gemeindesteueranlage 
(unverändert) 

1.90-fache der kantonalen Einheitsansätze 
für natürliche Personen 
1.90-fache der kantonalen Einheitsansätze 
für juristische Personen 

  
Liegenschaftssteuer 
(unverändert) 

1.5‰ des amtlichen Werts 

  
Feuerwehrersatzabgabe 
 

ab 1. Januar 2018 sind die gesetzlichen Grundlagen 
der Feuerwehr Bödeli massgebend 

 
b) Gebühren 
 
Abwassergebühren 
 

ab 1. Januar 2023 sind die gesetzlichen Grundlagen 
des Gemeindeverbands Abwasser Region Interlaken massgebend 

 
Wassergebühren 
(unverändert) 

Gebührenrahmen vom 1. Januar 2007 (Gemeindeversammlung vom 
19. Oktober 2006) 
 
Die Ansätze sind gültig seit 1. Juni 2009 (Gemeinderatsbeschluss vom 
30. März 2009) 
 

Abfallgebühren 
(unverändert) 

Gebührenrahmen vom 1. Januar 2014 (Gemeindeversammlung vom 
29. November 2013) 
 
Die Ansätze sind ab 1. Januar 2022 gültig (Gemeinderatsbeschluss 
vom 20. September 2021) 
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Bootshafengebühren 
(verändert) 

Gebührenrahmen vom 1. Januar 2015 (Gemeindeversammlung vom 
28. November 2014) 
 
Die Ansätze werden per 1. Januar 2025 angepasst (Gemeinderatsbe-
schluss vom 1. Juli 2024) 
 

Weitere Gebühren 
(Revision) 

Gebührenreglement mit Gebührenverordnung vom 1. August 2018 
(Gemeindeversammlung vom 25. Juni 2018) 
Anstehende Teilrevision des Gebührenreglements hat keinen Einfluss 
auf das Budget 2025 

 
 

Entwicklung Finanzausgleich und Lastenverteiler 

 

 
 

  

Budget Budget Rechnung 

2025 2024 2023

Lastenausgleich Lehrergehälter (abhängig durch bezogene 

Vollzeiteinheiten, Pensenmeldungen) 302'160 297'000 335'402

Lastenausgleich Sozialhilfe (Basis je Einwohner) 771'800 698'340 613'618

Lastenausgleich Ergänzungsleistungen (Basis je Einwohner) 305'700 278'100 270'429

Lastenausgleich Familienzulagen 6'200 6'180 4'806

Lastenausgleich öffentlicher Verkehr (Basis je Einwohner und ÖV-

Punkte) 86'500 85'000 84'477

Lastenausgleich Neue Aufgabenteilung (Basis je Einwohner) 228'000 227'000 218'764

Lastenausgleich Pauschalierung Interventionskosten 1'250 1'240 1'188

Bruttokosten Finanz- und Lastenausgleich 1'701'610 1'592'860 1'528'683

Lastenausgleich Lehrergehälter (externe Sekundarstufe I) 115'700 117'000 124'843

Finanzausgleich (Disparitätenabbau), Basis ist der mittlere 

harmonisierte Steuerertrag 174'000 190'500 167'788

Soziodemografischer Zuschuss 10'700 9'580 9'392

Geografisch-topografischer Zuschuss 23'400 23'800 23'794

Finanz- und Lastenausgleich Netto 1'377'810 1'251'980 1'202'866

Ordentlicher periodischer Steuerertrag 3'586'445 3'432'550 3'117'437

Prozentualer Anteil 38.42 36.47 38.59
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Erfolgsrechnung (Bemerkungen zum Budget) 

Die Abschreibungen werden in den einzelnen Funktionen verbucht. 
 

 
 
0120 Exekutive 

Der Gemeinderat erweitert den alle zwei Jahre durchgeführten Behördenevent um die Mitglieder aus 
den Arbeitsgruppen, dem ständigen Abstimmungs- und Wahlausschuss, den Lehrpersonen und den 
Mitarbeitern der Tagesschule. Zudem müssen die Stühle im Sitzungszimmer des Gemeinderats er-
setzt werden. 
 
0220 Allgemeine Dienste 

Die Löhne des Verwaltungspersonals entsprechen dem aktuellen Stellenetat und ein Lohnwachstum 
im gängigen Rahmen ist vorgesehen. Der an der Gemeindeversammlung vom 26. Juni 2023 geneh-
migte wiederkehrende Kredit für die externe Mandatsleitung Abteilung Bau wurde im Budget einge-
stellt und gilt als gebunden. Trotz intensivem Vergabeprozess verdoppeln sich nahezu die Kosten 
für die Krankentaggeldversicherung. Bei der IT-Umstellung, infolge der Kündigung des Zusammen-
arbeitsvertrags des gemeinsamen Rechenzentrums Interlaken (RZI), können mit der neuen An-
schlusslösung die vertraglichen Betriebskosten von bisher CHF 35'000.- auf CHF 18'000.- halbiert 
werden.  
 

 
 
1400 Allgemeines Rechtswesen 
Die Bautätigkeit dürfte im Jahr 2025 geringer werden, weshalb die Einnahmen angepasst wurden. 
 
1610 Militärische Verteidigung 

Im Jahr 2025 findet die Militärische Entlassungsfeier wieder statt. 
 

 
 
2110 Kindergarten/2120 Primarstufe/2130 Sekundarstufe I 
Die Hochrechnung des Gemeindeanteils Lastenausgleich ist lediglich mit CHF 5'160.- höher veran-
schlagt als im Budget 2024. Dies ist auf eine Klassenschliessung auf der Stufe Kindergarten zurück-
zuführen. Andernfalls müsste die Gemeinde mit einem viel höheren Aufwand für den Lastenaus-
gleich rechnen. Die Berechnungen aus dem Kantonstool werden jeweils ins Budget übernommen. 
 
2170 Schulliegenschaften 
Der Boiler für die Schulliegenschaften hat seit längerer Zeit das Ende seines Lebenszyklus erreicht 
und muss ersetzt werden. 
 
2180 Tagesbetreuung 
Die Kosten der Tagesschule beruhen weiter auf Annahmen, da noch keine aussagekräftigen Erfah-
rungswerte vorhanden sind. 
 

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

0 Allgemeine Verwaltung 963'816 46'560 995'811 46'840 907'914 55'852

Nettoaufwand 917'256 948'971 852'062

Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

1

Öffentliche Ordnung und 

Sicherheit, Verteidigung
108'226 61'380 129'636 67'730 94'605 60'949

Nettoaufwand 46'846 61'906 33'657

Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

2 Bildung 1'658'144 272'300 1'447'778 262'295 1'418'093 255'413

Nettoaufwand 1'385'844 1'185'483 1'162'680

Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023
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2197 Schulsozialdienst 
Die Primarstufe Leissigen führt die Schulsozialarbeit mit einer dreijährigen Pilotphase ein. Die jähr-
lichen Kosten belaufen sich auf CHF 17'000.-. Die Schulsozialarbeit ist ein schulergänzendes Ange-
bot, dass die Gemeinden ihren Schulen zur Seite stellen können. Die Schulsozialarbeit berät und 
begleitet Kinder und Jugendliche sowie Familien. 
 

 
 
Hier sind die Ausgaben für Kultur, Denkmalpflege, Parkanlagen, Wanderwege und Sport enthalten. 
 
3120 Denkmalpflege und Heimatschutz 
Die Erschliessungswege zur Hodler-Gedenkstätte werden unterhalten. 
 
3320 Massenmedien 
Die Webseite der Gemeinde Leissigen wird vollständig überarbeitet. 
 
3415 Bootshafen 
Die Bootshafenverordnung wurde auf den 1. Januar 2025 angepasst. Daraus resultieren Mehrein-
nahmen. Mit den aktuell eruierten Aufwendungen erwirtschaftet die Spezialfinanzierung Bootshafen 
im Jahr 2025 einen Ertrag von CHF 3'298.-. 
 
3420 Freizeit 
Die an der Gemeindeversammlung vom 24. Juni 2024 genehmigte Zusammenarbeit mit dem Forst-
betrieb Thunersee-Süd wird in der Funktion 6150 "Gemeindestrassen" verbucht. Dies führt dazu, 
dass für die Wanderwege kein Budgetbetrag mehr eingestellt wird. Der Aufwand für die Wander-
wege wird jedoch mittels interner Verrechnungen der Funktion belastet. 
 

 
 
Diese Abteilung enthält die Beiträge an die Spitex, Krankheitsbekämpfung und Schulgesundheits-
dienst. Das Budget bewegt sich seit Jahren in unverändertem Rahmen. 
 

 
 
In der Funktion "Soziale Sicherheit" sind hauptsächlich die Beiträge an die Ergänzungsleistungen, 
den Lastenausgleich "Sozialhilfe" und "Familienzulagen für Nichterwerbstätige" enthalten. Die Ge-
meinden beteiligen sich über den Lastenausgleich an den Kosten zur Deckung des allgemeinen 
Lebensbedarfs und zur Sicherstellung des Aufenthalts in den Heimen sowie an den Krankenkas-
senprämien. 
 
5320 Ergänzungsleistungen AHV/IV 
Die Hochrechnungen für den Lastenausgleich "Ergänzungsleistungen" sind im Vergleich mit dem 
Budget 2024 um CHF 27'600.- höher. 
  

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3

Kultur, Sport und Freizeit, 

Kirche
160'347 51'800 149'520 47'780 169'797 49'402

Nettoaufwand 108'547 101'740 120'395

Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

4 Gesundheit 11'300 11'300 9'122

Nettoaufwand 11'300 11'300 9'122

Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

5 Soziale Sicherheit 1'207'060 43'370 1'099'480 42'810 966'849 37'069

Nettoaufwand 1'163'690 1'056'670 929'780

Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023
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5451 Kinderkrippen und Kinderhorte/5458 Tageselternverein 
Unverändert werden jeweils CHF 5'000.- je Funktion budgetiert, da nicht nur Kinderkrippen und Kin-
derhorte, sondern auch Tageseltern für die Betreuung beansprucht werden. Die Gemeindever-
sammlung vom 21. Juni 2021 hat die Ausgaben für die Betreuungsgutscheine auf maximal 
CHF 10'000.- (netto) kontingentiert. 
 
5799 Lastenausgleich Soziales 
Der Lastenausgleichsanteil "Soziales" 2024 (abgerechnet im Jahr 2025) wird gemäss aktuellen 
Schätzungen gegenüber 2023 auf CHF 616.- (bisher CHF 557.-) pro Einwohner steigen. Insbeson-
dere bei den Leistungen für Kinder mit besonderem Förder- und Schutzbedarf erhöhen sich die 
Werte. Bei den Gemeindeaufwendungen werden insbesondere bei der individuellen Sozialhilfe ge-
genüber dem Vorjahr 6% Mehrkosten erwartet. Begründet wird diese Annahme durch Planungsan-
passungen im Hinblick auf erhöhte Kosten für Krankenkassenprämien, Mietnebenkosten sowie die 
Teuerung beim Grundbedarf. 
 
Ausblick auf das Budget 2026: 
Für den Lastenausgleich in den Jahren 2026 bis 2028 wird mit einer Stabilisierung auf hohem Niveau 
gerechnet. Mehrkosten zeichnen sich bei der familienergänzenden Kinderbetreuung aufgrund der 
aktuellen laufenden Gesetzesänderung ab. Zusätzliches Budget wurde auch für Leistungen für Kin-
der mit besonderem Förder- und Schutzbedarf gemeldet (Bestandeszunahme und Teuerung). 
Schwankende Fallzahlen im Asyl- und Flüchtlingsbereich sowie in der individuellen Sozialhilfe könn-
ten Abweichungen von den Prognosewerten verursachen. 
 

 
 
6150 Gemeindestrassen 
Der an der Gemeindeversammlung vom 24. Juni 2024 genehmigte wiederkehrende Kredit für die 
Zusammenarbeit mit dem Forstbetrieb Thunersee-Süd wurde im Budget 2025 eingestellt und gilt als 
gebunden. Der Forstbetrieb Thunersee-Süd ist nicht nur im Bereich Strassenwesen, sondern auch 
für die Neophytenbekämpfung auf dem Gemeindegebiet Leissigen sowie den Unterhalt der Wan-
derwege zuständig. Diese Aufgaben werden in anderen Funktionsbereichen geführt. Dieser Auf-
wand wird künftig mit den internen Verrechnungen den korrekten Funktionen belastet/gutgeschrie-
ben. Damit werden die Aussagekraft und Vergleichbarkeit der Jahresrechnungen mit anderen Ge-
meinden sichergestellt. 
 
Das Unwetter vom 12. August 2024 hat erhebliche Schäden am Gemeindestrassennetz verursacht. 
Aufgrund dessen wurden die ordentlichen Unterhaltsarbeiten im Strassenwesen zurückgestellt und 
der budgetierte Kredit 2024 für die Instandstellung der beschädigten Strassen eingesetzt. Der or-
dentliche Strassenunterhalt 2024 wird deshalb ins Jahr 2025 verschoben. Das führt dazu, dass wie-
derum ein Budgetkredit in der Höhe von CHF 100'000.- im Budget 2025 eingestellt ist. 
 

 
 
Enthalten sind hier die Wasserversorgung, der Abfall sowie das Friedhofs- und Planungswesen. Die 
Bereiche Wasserversorgung und Abfall müssen aufgrund von gesetzlichen Bestimmungen selbst-

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

6

Verkehr und 

Nachrichtenübermittlung
615'675 57'700 589'814 31'960 645'929 84'813

Nettoaufwand 557'975 557'854 561'116

Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

7

Umweltschutz und 

Raumordnung
711'017 642'962 642'470 583'365 3'615'019 3'555'074

Nettoaufwand 68'055 59'105 59'945

Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023
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tragend sein, das heisst mit Gebühren finanziert werden. Daher werden diese Bereiche jeweils buch-
halterisch neutralisiert. Der Ausgleich erfolgt über einen Bezug/Vorschuss oder über eine Einlage in 
die Spezialfinanzierung. 
 
7101 Wasserversorgung 
Der Gesamtaufwand/-ertrag liegt bei CHF 299'162.-. Der Einlagewert in die Werterhaltung beträgt 
für das Budget 2024 100%. Der Aufwandüberschuss von CHF 26'277.- wird dem Eigenkapital be-
lastet. Der beabsichtigte Aufwandüberschuss trägt zur Minderung der Verpflichtung des allgemeinen 
Haushalts gegenüber der Spezialfinanzierung bei. 
 
7301 Abfall 
Der Gesamtaufwand/-ertrag der Abfallbeseitigung beträgt CHF 141'900.-. Zum Ausgleich der Abfall-
rechnung müssen der Spezialfinanzierung CHF 10'900.- entnommen werden. Der beabsichtigte 
Aufwandüberschuss trägt immer noch zur Minderung der Verpflichtung des allgemeinen Haushalts 
gegenüber der Spezialfinanzierung bei. 
 
7710 Friedhof und Bestattung 
Der Friedhof wird mit einem Gehölz in einer Grösse von rund vier Metern begrünt. 
 

 
 
In der Volkswirtschaft werden die Auslagen für Land- und Forstwirtschaft, Tourismus und Energie 
erfasst. 
 
8200 Forstwirtschaft 

Der vorgesehene Unterhalt an den Forststrassen 2024 konnte nicht vollumfänglich durchgeführt 
werden und verschiebt sich ins Jahr 2025. An die budgetierten Ausgaben von CHF 69'370.- werden 
Einnahmen von CHF 45'400.- erwartet. 
 

 
 
In dieser Rubrik sind neben den Steuereinnahmen und dem Finanzausgleich auch die Schuldzinsen 
und Aufwendungen für die Liegenschaften des Finanzvermögens enthalten. 
 
9100 Allgemeine Gemeindesteuern 
Die Prognosen basieren auf dem Bevölkerungszuwachs, der veröffentlichten Zuwachsrate der Kan-
tonalen Planungsgruppe Bern (KPG) für die Einkommens- und Vermögenssteuern sowie der berei-
nigten Ausgangsbasis. Die Berechnung der Steuerertragsprognose erfolgt immer nach der gleichen 
Methodik und denselben Prinzipien. Der Nettoertrag nimmt im Vergleich zum Budget 2024 um 
CHF 153'895.- zu. 
 
9102 Liegenschaftssteuern 
Die budgetierten Einnahmen bei den Liegenschaftssteuern beruhen auf den Annahmen neuer fer-
tiggestellter Bauvorhaben. Einige Bauvorhaben verschieben sich ins Jahr 2026, weshalb die Ein-
nahmen im Budget 2025 tiefer als im Budget 2024 sind. 
  

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

8 Volkswirtschaft 90'080 105'600 114'590 107'660 46'324 81'700

Nettoaufwand 6'930

Nettoertrag 15'520 35'376

Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

9 Finanzen und Steuern 548'030 4'792'023 564'980 4'554'939 561'487 4'254'869

Nettoertrag 4'243'993 3'989'959 3'693'381

Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023
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9300 Finanz- und Lastenausgleich 
Massgebend für die Bestimmung des Gemeindeanteils ist die Wohnbevölkerung für den Lastenaus-
gleich "neue Aufgabenteilung". Der Betrag im Jahr 2025 beträgt CHF 182.- pro Person und bewegt 
sich in den nächsten fünf Jahren im gleichen Rahmen. 
 
9610 Zinsen 
Der Prozess für die Refinanzierung sowie Beschaffung eines neuen Kredits fällt mit dem Budgetab-
schluss zusammen. Es darf aber davon ausgegangen werden, dass der Zins deutlich tiefer ausfällt 
als beim Budgetprozess angenommen. Aufgrund der KPG-Empfehlung im Frühling 2024 wurde mit 
einem Zinssatz von 2% gerechnet. 
 

Abschreibungen neu nach HRM2 

Gemäss den Berechnungen betragen die Abschreibungen des Gesamthaushalts CHF 319'260.-. 
Davon sind CHF 101'270.80 für die linearen Abschreibungen des bestehenden Verwaltungsvermö-
gens reserviert. CHF 217'989.20 betragen die Abschreibungen nach der Nutzungsdauer der neuen 
Investitionen. 
 
Investitionen 

Geplante Investitionen, welche den Berechnungen der Kapitalkosten (Abschreibungen, Zinse) zu 
Grunde liegen: 
 
Investitionen Spezialfinanzierung Wasserversorgung CHF 297'000.- 
Investitionen Spezialfinanzierung Steuerhaushalt CHF 1'133'000.- 
Investitionseinnahmen CHF -290'000.- 
 
Total Nettoinvestitionen CHF 1'140'000.- 
 
Für geplante Investitionen, bei denen noch keine Kreditbewilligungen vorliegen, sind durch die zu-
ständigen Organe die entsprechenden Kredite zu genehmigen. 
 

Ergebnis 

Allgemeine Übersicht 

 

 
  

Budget 2025 Budget 2024 Jahresrechnung 

2023

Jahresergebnis ER Gesamthaushalt (SG 90) -123'527.40 -141'713.50 -569'341.08

Jahresergebnis ER Allgemeiner Haushalt (SG 900) -89'648.40 -88'568.50 316'398.20

Jahresergebnis gesetzliche Spezialfinanzierungen (SG 901) -33'879.00 -53'145.00 -885'739.28

Steuerertrag natürliche Personen (SG 400) 3'505'750.00 3'355'400.00 3'023'846.00

Steuerertrag juristische Personen (SG 401) 102'495.00 99'150.00 97'952.70

Liegenschaftssteuern (SG 4021) 430'000.00 445'000.00 423'753.05

Nettoinvestitionen (SG 5 ./. 6) 1'140'000.00 793'000.00 926'016.70
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Eigenkapitalnachweis 

Der Eigenkapitalnachweis zeigt die Ursachen der Veränderung des Eigenkapitals. Aus der Neube-

wertung des Finanzvermögens können sich Bewertungsreserven-Veränderungen ergeben. 

 

 
  

Eigenkapital per 01.01.2025 Veränderungsnachweis Eigenkapital per 31.12.2025

Erhöhung (+) durch Reduktion (-) durch

CHF  CHF CHF CHF

29 Eigenkapital 8'487  132  -356 29 Eigenkapital 8'263

290 Verpflichtungen (+) bzw.                

Vorschüsse (-) gegenüber 

Spezialfinanzierungen

1'804  Einlagen in SF EK 3  Entnahmen aus SF EK -37 290 Verpflichtungen (+) bzw.                

Vorschüsse (-) gegenüber 

Spezialfinanzierungen

1'770

29000 SF Forst 7 3510.xx 4510.xx 29000 SF Forst 7

29000 0 3510.xx 4510.xx 29000 SF Feuerwehr zweiseitig oder 0

29000 SF Feuerwehr zweiseitig oder 0 9010.00 9011.00 29000 SF Feuerwehr zweiseitig 0

29001 SF Wasserversorgung 250 9010.10 9011.10 -26 29001 SF Wasserversorgung 224

29002 SF Abwasserentsorgung 0 9010.20 0 9011.20 0 29002 SF Abwasserentsorgung 0

29002 SF Übertragung Buchgewinn 1'282 9010.21 0 9011.21 0 29002 SF Übertragung Buchgewinn 1'282

29003 SF Abfall 142 9010.30 9011.30 -11 29003 SF Abfall 131

29004 SF Elektrizität 0 9010.40 9011.40 0 29004 SF Elektrizität 0

29000 SF Bootshafen 123 9010.xx 3 9011.xx 0 2900x weitere SF   126

2900x SF Übertragung VV nach Art. 

85a GV

0 3898.xx 4898.xx 2900x SF Übertragung VV nach Art. 

85a GV

0

292 Rücklagen der 

Globalbudgetbereiche

0 3892 Einlagen in Rücklagen 

Globalbudgetbereiche EK

0 4892 Entnahmen aus Rücklagen 

der Globalbudgetbereiche

0 292 Rücklagen der 

Globalbudgetbereiche

0

293 Vorfinanzierungen 3'878  Einlagen in 

Vorfinanzierungen EK

128  Entnahmen aus Vorfinan-

zierungen des EK

-226 293 Vorfinanzierungen 3'780

29300 Allgemeiner Haushalt 3893  4893 29300 Allgemeiner Haushalt

29301 Wasserversorgung Werterhalt 1'527 3510.xx 128 4510.xx -36 29301 Wasserversorgung Werterhalt 1'619

29302 Abwasserentsorgung 

Werterhalt

0 3510.xx 0 4510.xx 0 29302 Abwasserentsorgung 

Werterhalt

0

29302 SF Gebühren Abwasser 2'351 3510.xx 0 4893.xx -190 29302 SF Gebühren Abwasser 2'161

294 Reserven 1'086  Einlagen   Entnahmen  294 Reserven 1'086

29400 Zusätzliche Abschreibungen 1'086 3894.xx 0 4894.xx 0 29400 Zusätzliche Abschreibungen 1'086

296 Neubewertungsreserve 

Finanzvermögen

38  Einlagen 0  Entnahmen -3 296 Neubewertungsreserve 

Finanzvermögen

35

29600 Neubewertungsreserve FV 3 3896.xx 0 4896.xx -3 29600 Neubewertungsreserve FV 0

29601 Schwankungsreserve 35 3896.xx 4896.xx 29601 Schwankungsreserve 35
298 Übriges Eigenkapital 0 3898 Einlagen übriges 

Eigenkapital

0 4898 Entnahmen übriges 

Eigenkapital

0 298 Übriges Eigenkapital 0

299 Bilanzüberschuss/-Fehlbetrag 1'681 2990 Jahresergebnis                       

Überschuss  (+)                            

Defizit (-)

0 -90 299 Bilanzüberschuss/-Fehlbetrag 1'591
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Antrag Gemeinderat

Festsetzung der Steueranlagen für das Jahr 2025:
a) die Gemeindesteueranlage für natürliche Personen auf den Faktoren der Staatssteuern

zum 1.90-fachen des gesetzlichen Einheitsansatzes (unverändert)
b) die Gemeindesteueranlage für juristische Personen auf den Faktoren der Staatssteuern

zum 1.90-fachen des gesetzlichen Einheitsansatzes (unverändert)
c) die Liegenschaftssteuer 1,5%o des amtlichen Werts
Genehmigung des Budgets 2025 bestehend aus:

Gesamthaushalt

Aufwand überschuss

Allgemeiner Haushalt

Aufwand überschuss

SF Wasserversorgung

Aufwand überschuss

SF Abfall
Aufwandüberschuss

SF Bootshafen

Ertragsüberschuss

3706 Leissigen, 9. September 2024

Aufwand
6'005'197

5'522'433

299'162

141'900

41702
3'298

Ertrag
5'881'670

123'527

5'432'785

89'648

272'885
26'277

131'QOO
10'900

45'000

Die L'dterin Finanzen

Fra^i^ka 'Leuenberger

GEMEINDERAT LEISSIGEN
Die Präsidentin /Die Gemeindeschreiberin
r "7-/

[/. ii^
'^' v-^

Letizia Müller C^nthia.'Krebs
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Genehmigung

An der Gemeindeversammlung der Einwohnergemeinde Leissigen haben die Stimmbürgerinnen
und Stimmbürger das Budget 2025 am 29. November 2024 gemäss dem vorstehenden Antrag des
Gemeinderats vom 2. September 2024 genehmigt.

3706 Leissigen, 2. Dezember 2024

EINWOHNERGEMEINI
Die Präsidentin /Die

/ is,!^'

Letizia Müller

SSIGEN
ischreiberin

Cynthia Krebs
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Erfolgsrechnung (Sachgruppengliederung – Zusammenzug) 
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Erfolgsrechnung (Funktionale Gliederung – Zusammenzug) 
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Erfolgsrechnung (Funktionale Gliederung) 
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Zusammenzug Investitionsrechnung 

 

 

48



 

49 

Investitionsrechnung (Funktionale Gliederung) 
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